
 

Bundesverwaltungsgericht lässt Revision nicht zu: Die 

Haushalts- und Wirtschaftsführung der IHK Leipzig un-

terliegt der Prüfung des Sächsischen Rechnungshofs 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 15. Januar 2016 die Beschwer-
de der Industrie- und Handelskammer (IHK) Leipzig gegen das Urteil 
des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts als unzulässig verworfen. 
Die Klage der IHK gegen eine Prüfungsanordnung des Sächsischen 
Rechnungshofs (SRH) war bereits in zwei Instanzen abgelehnt worden. 
Mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Rechts-
weg nunmehr erschöpft.  
 
Bereits im Mai 2010 hatte der SRH eine Prüfungsanordnung zur Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der IHK Leipzig erlassen. Gegen die Prü-
fungsanordnung reichte diese im Juni 2010 Klage beim Verwaltungsgericht 
Leipzig ein. Ihrer Auffassung nach sei der Rechnungshof nach § 4 Abs. 3 
SächsIHKG nicht zur Prüfung berechtigt. 
 
Im Februar 2012 hatte das Verwaltungsgericht Leipzig beschlossen, dem 
Sächsischen Verfassungsgerichtshof die Frage eines Verfassungsverstoßes 
des IHK-Gesetzes zur Entscheidung vorzulegen. Die Vorlage wurde aller-
dings im April 2013 für unzulässig erklärt. Im September 2013 entschied das 
Verwaltungsgericht Leipzig erstinstanzlich, die Klage abzuweisen. Gegen 
dieses Urteil hatte die IHK Leipzig daraufhin Berufung eingelegt, aber auch 
in zweiter Instanz wurde die Klage im August 2015 vom Sächsischen Ober-
verwaltungsgericht abgewiesen und die Revision nicht zugelassen. Die IHK 
Leipzig erhob daraufhin Nichtzulassungsbeschwerde beim Sächsischen 
Oberverwaltungsgericht. Da dieses der Beschwerde nicht abhalf, musste 
das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. 
 
Der SRH wird nunmehr von seinem Prüfungsrecht Gebrauch machen. 
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